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Abwägung 
der Stellungnahmen zur Beteiligung gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 i.V.m. § 4a Abs.2 BauGB 

zum Entwurf des Bebauungsplans und der örtlichen Bauvorschriften 

„Brückenstraße 1. Änd.“ 
Plan-Nr. 12.1,  Möckmühl - Züttlingen 

 
Der Bebauungsplan „Brückenstraße 1. Änd.“ wird im 1-stufigen Verfahren gemäß §13a BauGB 

aufgestellt. Die förmliche Beteiligung der Öffentlichkeit sowie die Beteiligung von Behörden und 

sonstigen Trägern öffentlicher Belange wurden während der öffentlichen Auslegung wie folgt 

durchgeführt: 

 
1 Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

Zeitraum vom 07.10.2021 bis 11.11.2021 

Bekanntmachung Möckmühler Nachrichten am 30.09.2021 

Aushang Rathaus, Hauptstr. 23 während der üblichen Öffnungszeiten 
 
2 Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß  

§ 4 Abs. 2 BauGB 

Zeitraum mit Schreiben vom 1.10.2021 bis zum 11.11.2021 
 

3 Grundlagen 

1. Planteil i.d.F.v. 21.09.2021 

2. Textteil mit Örtlichen Bauvorschriften  21.09.2021 

3. Begründung  21.09.2021 

4. Umweltbelange  21.09.2021 

4.1 Biotopstrukturen  21.09.2021 

5. Schallimmissionsprognose  20.07.2021 

6. Stellungnahme WHG78 (Hochwasser)  09.08.2021 

7. Städtebauliches Konzept (STEP)  23.08.2021 

8. Natura 2000 Vorprüfung  20.08.2021 

9. Artenschutzfachliche Beurteilung (saP)  21.09.2021 

9.1 Maßnahmenkonzeption Fledermäuse  21.09.2021 

9.2 Maßnahmenkonzeption Reptilien und Amphibien  21.09.2021 

9.3 Maßnahmenkonzeption Vögel  21.09.2021 
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I. Folgende Behörden und Träger öffentlicher Belange wurden angeschrieben und um 
Stellungnahme gebeten: 
 

Lfd. 
Nr.* 

Behörden und sonstige Trä-
ger öffentlicher Belange 

Stellungnahme mit 
Schreiben vom: 

Anregungen 
/ Hinweise 

Keine weite-
re Beteili-
gung 

ja nein 

1 Regierungspräsidium Stuttgart 29.10.21 + 11.11.21 X   

2 Regionalverband HN-Franken 10.11.21 X   

3 Polizeipräsidium HN 04.10.21 X   

4 Deutsche Telekom 01.10.21 X   

5 DB Services Immobilien GmbH 09.11.21  X  

6 Handwerkskammer HN-F 07.10.21  X  

7 Gasversorgung Unterland     

8 
Zweckverband Bodensee-
Wasserversorgung 

04.10.21  X X 

9 ZEAG Energie AG     

10 BUND Heilbronn-Franken 10.11.21 X   

11 Landesnaturschutzverband 10.11.21 X   

12 Netze BW GmbH 10.11.21 X   

13 NHF Netzgesellschaft HN-F 04.10.21  X X 

14 Dt. Zentrum für Luft- und 
Raumfahrt 

    

15 LRA HN 10.11.21 X   

16 IHK HN 15.10.21  X  

17 Bauernverband HN-LB     

18 Regierungspräsidium. Freiburg 28.10.21 X   

19 Telekom Zentrale E-Mail     

20 Gemeinde Jagsthausen 07.10.21  X  
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21 Gemeinde Roigheim 27.10.21  X  

22 Gemeinde Hardthausen     

23 Stadt Neudenau 12.10.21 X   

24 Stadt Widdern     

25 BAG Franken eG 29.10.21 X   

26 TransGas GmbH&Co.KG 04.11.21 X   

27 Bundesnetzagentur 24.11.21  X  

 
 
II. Seitens der Öffentlichkeit wurden folgende Stellungnahmen abgegeben 
 

Lfd. 
Nr. 

Privatpersonen / Bürger Schreiben vom: 
Anregungen / Hinweise 

ja nein 

1 Herr Huber 14.10.21  X 

2 Ulrich Heiligenmann 28.10.21 + 10.11.21 X  

3 Karin und Bastian Becker 09.11.21 X  

4 Roland Heiligenmann 10.11.21 X  

5 Dieter und Elke Meister 09.11.21 X  

6 Uta Guions 08.11.21 X  

7 Miriam Heiligenmann 10.11.21 X  

 

 
 Keine Rückmeldungen eingegangen sind von 

- Gasversorgung Unterland  - ZEAG Energie AG 
- Dt. Zentrum für Luft- und Raumfahrt  - Bauernverband HN 
- Telekom Zentrale E-Mail - Gemeinde Hardthausen 
- Stadt Widdern 

 
Im Rahmen der o.g. Beteiligungen sind von Privatpersonen und von Behörden und sonstigen 
Trägern öffentlicher Belange Stellungnahmen eingegangen und die Verwaltung hat die un-
terschiedlichen Belange gegeneinander und untereinander wie folgt abgewogen:
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im Bereich dieser Maßnahme befinden sich weder vorhandene noch 
geplante Anlagen der BWV. 
Es werden daher keine Bedenken erhoben. Eine weitere Beteiligung 
am Verfahren ist nicht erforderlich.
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Bitte beachten Sie, dass es sich um eine gemeinsame Stellungnah-
me des LNV und des BUND handelt. 
 
Grundsätzlich begrüßen wir, dass mit diesem Bebauungsplan eine 
Innenentwicklung stattfindet. Allerdings grenzen unmittelbar an das 
Gebiet ein FFH- und ein Vogelschutzgebiet. Das Plangebiet weist 
große Brachflächen auf, in denen zahlreiche Arten ihr Habitat gefun-
den haben. Das Baugebiet liegt größtenteils im Überschwemmungs-
gebiet HQExtrem und es soll ein Parkhausneubau im HQ100 entstehen. 
 
Überschwemmungsgebiet 

• Das wasserwirtschaftliche Fachgutachten wurde auf Basis der 
Hochwassergefahrenkarte erstellt. Die Daten dazu basieren 
auf Berechnungen des Ingenieurbüros Winkler und Partner 
aus 2014. Die Fließgeschwindigkeit im Bereich des Parkhaus-
Neubaus wird allerdings von den Autoren des Fachgutachtens 
nur abgeschätzt (WHG78-Gutachten S. 5). Das ist in Anbe-
tracht der Konsequenzen kaum akzeptabel. So ist z.B. durch-
aus denkbar, dass eine ausgeprägte Rezirkulationszone ent-
steht, in der beachtliche Strömungsgeschwindigkeiten auftre-
ten können. 

• Das Parkhaus soll im Gebiet HQ100 gebaut werden. Es wird 
damit argumentiert, dass zwar das untere Parkdeck bei einem 
Jahrhunderthochwasser geflutet werden kann, aber noch ge-
nügend Zeit zum Umparken von Fahrzeugen bestehen würde. 
Doch es geht hier nicht nur um den Schutz von Sachwerten 
sondern auch um Umweltschutz: Die Gefahr für die unmittel-
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bar angrenzende Jagst und Uferbereiche besteht darin, dass 
Betriebsstoffe von Fahrzeugen ausgeschwemmt werden kön-
nen. Will man es nun dem Zufall überlassen, ob alle Fahr-
zeughalter ihre Fahrzeuge umparken werden? Das Parkhaus 
ist so zu gestalten, dass in den Überschwemmungsbereichen 
HQ100 keine Fahrzeuge geparkt werden können! Daher ist es 
auch nicht akzeptabel, dass im Erdgeschoss in den zusätzli-
chen Retentionsflächen Fahrzeuge geparkt werden können. 

• Das Hochwasser Risikomanagement Baden-Württemberg 
empfiehlt, im Bebauungsplan vorsorglich einen Hinweis auf 
Verbot von Heizölverbraucheranlagen nach §78c WHG aufzu-
nehmen. Bitte entsprechend ergänzen.  

• Bei der Ausweisung neuer Bau- und Gewerbegebiete müssen 
auch die möglichen Auswirkungen von Starkregenereignissen 
berücksichtigt werden (vgl. BGH-Urteil vom 18.02.1999-111 
ZR/272/96). Im Fachgutachten wurde lediglich berechnet, 
welche Auswirkung eine erhöhte Wassermenge des Ernstein-
bachs hat. Doch das Baugebiet befindet sich am unteren Aus-
läufer eines Hangs, der bei Starkregen auf breiter Front Was-
ser führen kann. Andere Gemeinden haben im Rahmen eines 
Starkregenrisikomanagements entsprechende Gefährdungs-
analysen durchgeführt und damit Überflutungsausdehnung, -
tiefen und Fließgeschwindigkeiten bestimmt.  

• Der Abstand vom Jagstufer zur Bebauung wurde mit mindes-
tens 26m beschrieben bzw. es wurde die Retentionsfläche 
benannt. Aus den Unterlagen geht jedoch nicht hervor inwie-
weit sich die Retentionsräume verändern. Für den Hochwas-
serschutz ist nicht nur die Fläche, sondern vor allem das Vo-
lumen relevant. Aktuell gibt es einen steilen Hang zur bebau-
ten Fläche (sh. Abb. 1). Diese Geländekontur darf nicht ver-
ändert werden oder es müssen zusätzliche Retentionsflächen 
ausgewiesen werden, um das Retentionsvolumen nicht zu 
verändern. 
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Fledermäuse 
• vorgezogene CEF-Maßnahmen bei Fledermäusen sind 

grundsätzlich schwierig, weil Fledermäuse Ersatzquartiere nur 
verzögert annehmen 

• Die Neuschaffung von Fledermausquartieren in Gebäuden ist 
verpflichtend in den Bebauungsplan aufzunehmen und zu 
kontrollieren. Zusätzlich zu den in der saP vorgeschlagenen 
Ausgleichsmaßnahmen an Gebäude 12 sollen auch an den 
Häusern auf der zur Jagst zugewandten Seite spezielle Mau-
ersteine integriert werden. Pro Gebäude sind wenigstens ein 
Mauerstein als Fledermausquartier vorzusehen. 

Weitere Anmerkungen zum Bebauungsplan 
• Das Energiekonzept sollte im Bebauungsplan klar und ver-

pflichtend beschrieben sein. Wir empfehlen die Aufnahme und 
Planung einer zentralen Wärmeversorgung, um die Schalle-

H � � . � L / = $ / � ' � $ ' Z 3 1 � � � . 2 E � N � F � � 2 � 3 % & � 3 � F & 3 � $

6 $ 0 � $ 2 � � � ' . ' < = � 3 . & 8 � � $ / � � 5 � � 2 � 3 . 2 � 1 1 6 $ 3 0 6 � � �

R � . 2 � � 1 E � $ � � 3 < $ F 2 )

£ - 5 � � . 2 E N � 5 1 � 0 � � ' < 6 . � % & � 3 � . � � � $ C 0 / . 8 � � 0 � '

� � � 2 2 � � 1 � � ; 1 � F � 2 � � 3 < $ F 2 )

� � � � � � � � � � � � �

  � � � � � � � � � � � � � � � �  � �



P „Brückenstraße 1. Änderung“, Plan-Nr. 12.1, Stadt Möckmühl Abwägung zur Öffentlichen Auslegung in der Fassung vom 14.12.21 

� � � � � � � 	 � 
 � � � �  � � � � � � � � � �  � � � � � � � � 
 � � � �  � � � � � � � �  � � � � � � � � � � �

  

Seite 25 von 72 

missionen, die vor allem bei Luft-Wärmepumpen entstehen, 
zu verhindern bzw. zu minimieren. 

• Bindende ökologische Bepflanzung und Pflege der nicht über-
bauten Freiflächen: Blumenwiese anstelle wertloser Rasenflä-
chen, heimische Gehölze anstelle Koniferen und exotischem 
Krüppelgrün 

• Verbot von Schottergärten 
• Wir begrüßen, dass die Flachdächer begrünt werden sollen. 

Ebenso sollte der Bebauungsplan eine Fassadenbegrünung 
fordern, zumindest an den zur Jagst zugewandten Gebäuden, 
nicht nur fürs Quartierparkhaus. 

• Die Pflege der Flächen müssen mit leichten Arbeitsgeräten er-
folgen, auf keinen Fall mit Mulchgeräten sondern wenn not-
wendig insektenschonend mit Messerbalken. Wildhecken und 
Sträucher sind nur abschnittsweise auf Stock zu setzen. 

Vögel 
• Der Eisvogel wurde regelmäßig an der Jagst beobachtet (vgl. 

Wasservogelzählungen der vergangenen Jahre) und regis-
triert, auch im Plangebiet. Er wurde in der saP vergessen. 

• Im Bebauungsplan sind große Glasfronten und vor allem Bal-
kongeländer aus Glas auszuschließen und nicht nur „zu ver-
meiden“. 

Amphibien und Reptilien 
• In der saP wird berichtet, dass Habitatstrukturen für die 

Schlingnatter fehlen. Die Schlingnatter bevorzugt strukturrei-
che Lebensräume. Der bisherige Retentionsraum bietet genau 
solche Strukturen (sh. Auch Bild). Ebenso der bisherige Be-
reich entlang des Ernsteinbachs. Daher ist es auch nicht sinn-
voll, die Retentionsfläche in eine Streuobstwiese zu wandeln, 
sondern die bisherigen Strukturen zu erhalten und zu fördern.  

• Der Gutachter selbst kommt in der saP zum Schluss, dass für 
die Ringelnatter insbesondere die Uferbereiche der Jagst ge-
eignete Lebensräume darstellen. Damit gilt auch für diese Art 
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die Forderung, dass diese Uferbereiche und die daran an-
grenzenden Retentionsflächen zu erhalten sind. 

• Für die nach BartSchV besonders geschützte Ringelnatter 
sind bisher lediglich Vergrämungsmaßnahmen vorgesehen. 
Das ist aus unserer Sicht nicht ausreichend. Zusätzlich zu den 
geplanten Stillgewässern müssen Totholz- und Reisighaufen 
als Sonn- und Inkubationsstätten angelegt werden. Auf dem 
Gebiet gibt es derzeit bereits solche Strukturen (Abb. 2), wo 
zukünftig offene Garagen entstehen sollen. Es ist zu erwarten, 
dass diese Strukturen derzeit von Reptilien und Kleinsäugern 
genutzt werden, so dass der Zeitpunkt des Abtrags/der Umla-
gerung eingeschränkt werden muss. 
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Retentionsflächen 
• Wie im Abschnitt „Amphibien und Reptilien“ beschrieben for-

dern wir, dass die Retentionsfläche mit dem aktuellen Be-
wuchs erhalten bleibt. Eine Umwandlung zur Streuobstwiese 
erhöht die Attraktivität für Fußgänger, Hundehalter und Kinder 
und vernichtet damit wertvollen Lebensraum für Kleinsäuger 
und Reptilien. Ggf. ist diese Fläche entsprechend abzusper-
ren. Darüber wird zudem die Bedrängungswirkung der Be-
bauung auf das Vogelschutzgebiet und FFH-Gebiet gemin-
dert. 
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Bauplanungsrecht 
Wir weisen darauf hin, dass bei einer Gebietsausweisung „Mischgebiet“ die 
Bebauung sowohl Wohnen als auch eine Unterbringung von Gewerbegebie-
ten, die das Wohnen nicht wesentlich stören, abbilden muss. Sollte dies pla-
nerisch nicht gewünscht sein, ist die Gebietsausweisung zu überdenken, um 
Konflikte auf Baugenehmigungsebene zu vermeiden.  
 
Natur- und Artenschutz 
Schutzgebiete 
Im Plangebiet befinden sich keine Schutzgebiete. Der landesweite Biotopver-
bund ist nicht betroffen.  
 
Direkt angrenzend an das Plangebiet befinden sich das Landschaftsschutz-
gebiet „Jagsttal zwischen Jagsthausen und Möckmühl-Züttlingen mit angren-
zenden Gebietsteilen“, das FFH-Gebiet „Untere Jagst und unterer Kocher“ 
und das Vogelschutzgebiet „Jagst mit Seitentälern“. 
Auf der Grundlage der vorliegenden Angaben und des gegenwärtigen Kennt-
nisstandes wird davon ausgegangen, dass vom Vorhaben keine erhebliche 
Beeinträchtigung der Schutz- und Erhaltungsziele der oben genannten Natura 
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2000-Gebiete ausgeht, sofern nachfolgende Punkte zwingend festgelegt und 
überarbeitet werden: 

• Die Nutzung der Tabuzone (Retentions- und Auebereich/ Überflu-
tungsfläche) ist im Textteil deutlicher zu beschränken und als sol-
che in der Plandarstellung zu kennzeichnen. Die Fläche sollte 
nicht als regelmäßiger Aufenthaltsort verstanden werden. Trep-
penabgänge und Fußwege (Punkte 13.2 und 13.3 im Textteil), 
die zur regelmäßigen Nutzung der Fläche einladen und diese zu 
einem regelmäßigen Aufenthaltsort werden lassen, sind nicht zu-
lässig. Andernfalls ist der Faktor der betriebsbedingten Auswir-
kungen auf die Natura 2000-Gebiete aufgrund der stärkeren Fre-
quentierung als Aufenthaltsort (Hundespazierfläche/-spielfläche, 
temporäre Nutzung mit Gartenmöbeln und für Feiern, Erholungs-
bereich etc.) in der Natura 2000 Vorprüfung erneut zu bewerten. 
Die Nichtnutzung der Fläche ist zum Schutz von Flora und Fauna 
und zur Erfüllung der Entwicklungsziele des Auwaldes notwendig. 
Frühzeitige Fällungen aus Gründen der Verkehrssicherheit wären 
im Hinblick auf den prioritär geschützten FFH-Lebensraumtyp 
Auwald als abwertende Auswirkung zu werten, da sich dann ein 
ökologisch wertvoller, naturnaher Auwaldstreifen mit alterstypi-
schen Strukturen (z. B. tiefe Höhlungen etc.) nicht ausbilden 
kann. Zum Schutz der Anwohner und der Gehölze ist die Nut-
zung der Tabuzone daher zu untersagen. Eine frühzeitige Fällung 
von Gehölzen, deren Standsicherheit nicht mehr gegeben ist, 
würde Schutz und Entwicklungszielen des Natura 2000 Gebietes 
entgegenstehen. 

• Die Beleuchtung der im Plan dargestellten Überflutungsfläche 
(Böschung bis Ufer) und des Gewässerrandstreifens ist unter-
sagt. Die Tabuzone für Beleuchtung ist im Bebauungsplan darzu-
stellen.  

• Es sind verbindliche Maßnahmen festzulegen, die Vogelschlag 
verhindern bzw. minimieren. (siehe Hinweis zum textlichen Teil) 
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Wir bitten um Anzeige bei der unteren Naturschutzbehörde wie die vorste-
henden Punkte gesichert und gewährleistet werden. Der Nachweis wird als 
Anlage der Natura 2000 Vorprüfung hinzugefügt. Erst dann kann die Unbe-
denklichkeit von der unteren Naturschutzbehörde bescheinigt werden.  
 
Artenschutz 
Es ist der Einsatz einer ökologischen Baubegleitung (von der Bauplanung bis 
Abschluss der Baumaßnahme) zur Umsetzung des Maßnahmenkonzepts 
(Vermeidungs-, Minimierungs- und artenschutzrechtliche Ausgleichsmaß-
nahmen) für die Bauphase (Bauplanungsphase: Bauzeitenfenster und Bau-
feldvorbereitung, Bauphase: Einweisung des Baupersonals, regelmäßige Be-
gehungen der Baustelle zur artenschutzrechtlichen Konfliktüberprüfung; Be-
treuung der CEF-Maßnahmen usw.) und zur Überprüfung der Bauunterlagen 
hinsichtlich der Verwendung von Glas, Licht, Einfriedungen, Fallenwirkung 
(Schächte) und ggf. Beratung für freiwillige Artenschutzmaßnahmen an Ge-
bäuden vorzusehen. Die Tätigkeiten der ökologischen Baubegleitung sind in 
Protokollen zu dokumentieren und der UNB regelmäßig, spätestens einmal im 
Vierteljahr während der Bauphase vorzulegen. Sollten artenschutzrechtliche 
Konflikte auftreten, so ist die UNB schnellstmöglich zu informieren und das 
weitere Vorgehen abzustimmen. 
 
Wir weisen darauf hin, dass für vorgezogene artenschutzrechtliche Maßnah-
men (CEF-Maßnahmen) der Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages 
zwischen der Stadt Möckmühl und dem Land Baden-Württemberg, vertreten 
durch das Landratsamt Heilbronn – untere Naturschutzbehörde, erforderlich 
ist. Der mit der Naturschutzbehörde im Vorfeld abgestimmte öffentlich-
rechtliche Vertrag muss spätestens zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses 
von beiden Seiten unterschrieben vorliegen. Die CEF-Maßnahmen müssen 
vor dem Beginn der Erschließungsarbeiten wirksam sein. Bitte übersenden 
sie uns rechtzeitig einen Vertragsentwurf, in dem die Maßnahmen örtlich und 
inhaltlich konkretisiert sind und ein Monitoring festgelegt wird. Dem öffentlich-
rechtlichen Vertrag sind die Ausführungsplanungen als Anhang beizufügen. 
Um Vorabstimmung wird gebeten.  
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Bei Maßnahmen auf Grundstücken, die sich nicht im Eigentum der Gemeinde 
befinden, muss darüber hinaus zusätzlich eine dingliche Sicherung über das 
Grundbuch erfolgen.  
 
Zudem bitten wir folgende Hinweise zu beachten: 

• Die Erhaltung und Pflege der Nistkästen müssen über einen Zeitraum 
von 25 Jahren gesichert sein, sodass die verloren gehenden Nist-
möglichkeiten kurz- und mittelfristig ersetzt werden können. 

• Reptilien und Amphibien: In den Ausführungsplanungen ist das Ver-
meidungskonzept detaillierter darzulegen und v. a. in Bezug auf die 
Zwangspunkte durch die Biologie der Tiere (mobile und immobile 
Stadien) im zeitlichen Ablauf auf bestimmte Monate festzulegen und 
als Anhang beizufügen. Soweit die im Eingriffsbereich vorkommen-
den Zauneidechsen im Rahmen einer notwendigen Umsiedlung mit-
tels Schlinge, sog. Eidechsenangel, oder Fallen, z.B. Kastenfallen, 
gefangen werden sollen, so ist zudem eine Ausnahme von den Ver-
boten des § 4 Abs. 1 Nr. 1 BartSchV zu beantragen. Bisher ist jedoch 
ein Handfang vorgesehen, so dass die Ausnahme voraussichtlich 
nicht erforderlich wird. 

• Wir weisen darauf hin, dass die wasserrechtlichen Genehmigungen 
für die Maßnahmen CEF 1 und CEF 2 bis zum Satzungsbeschluss 
von der unteren Wasserbehörde vorliegen oder zumindest in Aussicht 
gestellt sein müssen, um die Realisierbarkeit der Maßnahmen ge-
währleisten zu können. Bei allen Eingriffen in den Untergrund, also 
auch beim Aushub für die Tümpel, ist mit entsorgungsrelevantem, 
ggf. deponierungspflichtigem Aushub zu rechnen. 

• Das Monitoring der CEF-Maßnahmen hat im ersten, dritten und fünf-
ten Jahr zu erfolgen. Bei schlechter Annahme durch die vorgesehe-
nen Tierarten oder notwendige Korrekturen in den Ausführungen 
können im zweiten und vierten Jahr oder nach Ablauf der fünf Jahre 
zusätzliche Kontrollen durch ein Monitoring anfallen. 

• Die Vermeidungsmaßnahme V5 wäre an die allgemeine Schutzfrist 
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anzupassen (ab März bis Ende September). Resultierend aus der  
• Kombination mit der Vermeidungsmaßnahme 13 ergibt sich jedoch 

ein möglicher Abrisszeitraum zwischen 1. November und 1. März. V5 
und V13 sind dahingehend zusammenzufassen und zu korrigieren.  

 
 
Textteil 
Um die Auswirkungen des Bebauungsplans sowie die damit einhergehenden 
Eingriffe in die Schutzgüter Natur und Landschaft, Boden, Arten und Biotope 
möglichst gering zu halten, regen wir aus naturschutzrechtlicher Sicht an, die 
folgenden Punkte im Textteil zu ergänzen bzw. zu ändern: 

• Es sollte ein allgemeiner Hinweis auf die Beachtung des Arten-
schutzes eingefügt werden: Bei allen Baumaßnahmen muss der 
Artenschutz beachtet werden. Es ist verboten, wild lebende Tiere 
mutwillig zu beunruhigen oder ohne vernünftigen Grund zu fan-
gen, zu verletzen oder zu töten (§ 39 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG). Es 
ist außerdem verboten, Tiere der besonders geschützten Arten, 
der streng geschützten Arten sowie europäische Vogelarten er-
heblich zu stören oder zu töten (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 und 2 
BNatSchG). Auch dürfen deren Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
nicht beschädigt oder zerstört werden (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 
BNatSchG). 

• Es sollte ergänzend zur Baufeldfreimachung ein allgemeiner 
Hinweis auf die Schutzfrist eingefügt werden: Zum Schutz von 
Vögeln und Kleinsäugern dürfen Gehölzrückschnitte und Ro-
dungsmaßnahmen im Allgemeinen nur im Zeitraum vom 1. Okto-
ber bis 28. Februar durchgeführt werden (§§ 39 Abs. Satz 1 Nr. 2 
i. V. m. 44 Abs. 1 bis 3 BNatSchG). 

• Hinweis C 4.2 schreibt für die dauerhafte Außenbeleuchtung in-
sektenschonende Leuchtmittel vor. Private Dauerbeleuchtungen 
sind grundsätzlich zu vermeiden und für alle Außenbeleuchtun-
gen insektenschonende Leuchtmittel zu verwenden, insbesonde-
re vor dem Hintergrund der Schutzgebiete in der unmittelbaren 
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Umgebung. Wir empfehlen folgende Formulierung: Zum Schutz 
von nachtaktiven Insekten ist die Beleuchtung mit insektenscho-
nenden Lampen entsprechend dem aktuellen Stand der Technik 
auszustatten. Es sind Leuchten zu wählen, die kein Streulicht er-
zeugen. Die Außenbeleuchtung ist auf das unbedingte erforderli-
che Mindestmaß zu beschränken. Private Dauerbeleuchtungen 
sind unzulässig. Streulicht und Beleuchtungen innerhalb der 
Tabuzone (Gewässerrandstreifen und Überflutungsfläche) sind 
zu vermeiden und unzulässig. 

• Der Hinweis C.4.3 Maßnahmen gegen Vogelschlag ist verbindlich 
zu formulieren (vgl. Vermeidungsmaßnahme 6): Zur Überprüfung 
auf die Notwendigkeit von Vogelschutzglas ist in die örtlichen 
Bauvorschriften ein Hinweis aufzunehmen und bei den Einzel-
baugenehmigungen im erforderlichen Fall festzulegen. Bei den 
entstehenden Gebäuden, die an den Außenbereich grenzen, ist 
ein erhöhtes Kollisionsrisiko für Vögel gegeben, sobald Fenster-
scheiben den Himmel oder Naturraumstrukturen spiegeln und 
Glasfassaden über eine Ecke geplant werden. Grundsätzlich soll-
ten Situationen mit Fallenwirkung vermieden werden. Neben dem 
Verzicht auf Glasfronten existieren Maßnahmen, durch die Glas-
fassaden für Vögel wahrnehmbar gemacht werden können. In-
formationen hierzu finden Sie unter: 
https://vogelglas.vogelwarte.ch/assets/files/broschueren/voegel_g
las_licht_2012.pdf  
Für die Einzelbaugenehmigungen der ersten Reihe zum Gewäs-
ser sind den Bauunterlagen Unbedenklichkeitsbescheinigungen 
einer fachkundigen Person beizulegen. 

• Für die Pflanzlisten 2,3 und 4 sind gebietsheimische Arten zu ver-
wenden. In der Darstellung des städtebaulichen Entwurfes (STEB) ist 
die Bepflanzung spärlicher dargestellt als sie dem Pflanzgebot 1 nach 
und entsprechend der Beschreibung im Artenschutzfachbeitrag in der 
Realität werden müsste. Im Pflanzgebot 1 ist eine zwei bis vierreihige 
durchgehende Strauchpflanzung vorgesehen, welche u. a. als Puffer-
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streifen zur Abschirmung der Tabuzone vorgesehen ist. 
 
Landwirtschaft 
Es werden keine landwirtschaftlich genutzten Flächen tangiert. Aus landwirt-
schaftlicher Sicht bestehen keine Bedenken gegen das geplante Vorhaben. 
 
Hinweise 
Bei Inanspruchnahme von landwirtschaftlicher Flächen für CEF-Maßnahmen 
bitten wir darum, die Flächenbewirtschafter frühzeitig in die Planung einzube-
ziehen. Gerne auch schon bei der Auswahl geeigneter Flächen für die evtl. 
notwendigen vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF – Maßnahmen). 
 
Eine zusätzliche Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Nutzflächen, z.B. für 
Kompensationsmaßnahmen, ist dringend zu vermeiden. 
Während und nach den Baumaßnahmen ist die Sicherheit und Leichtigkeit 
des landwirtschaftlichen Verkehrs durchgängig zu gewährleisten. 
 
Bodenschutz 
Nach fachlicher Prüfung der Planungsunterlagen bestehen aus Sicht des Bo-
denschutzes keine Bedenken gegen das Vorhaben. Es wird auf die Pflicht zur 
Beachtung der Bestimmungen des Bundesbodenschutzgesetzes (BbodSchG) 
und der bodenschutzrechtlichen Regelungen (BbodSchV) hingewiesen. 
 
Oberboden, der bei den Baumaßnahmen anfällt, ist gesondert von tieferen 
Bodenschichten abzuheben und zu lagern. Er ist in kulturfähigem, biologisch-
aktivem Zustand zu erhalten und zur Rekultivierung und Bodenverbesserung 
zu verwenden (siehe § 202 BauGB). Notwendige Bodenarbeiten sind scho-
nend und unter sorgfältiger Trennung von Oberboden und Unterboden durch-
zuführen. Als Zwischenlager sind Bodenmieten vorzusehen, die den Erhalt 
der Bodenfunktionen nach § 1 BbodSchG gewährleisten. Bodenverdichtun-
gen sind grundsätzlich zu vermeiden. Entstandene Bodenverdichtungen sind 
nach Abschluss der Bautätigkeit wirkungsvoll aufzulockern. Die fachlichen An-
forderungen an den Bodenabtrag, die Zwischenlagerung und den Bodenauf-
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trag sind in der DIN 19639 „Bodenschutz bei Planung und Durchführung von 
Bauvorhaben“ und im Heft Bodenschutz 26 „Merkblatt Bodenauffüllungen“ der 
LUBW zusammengefasst. 
 
Wird bei dem Bauvorhaben, z. B. durch Erschließungsmaßnahmen, auf mehr 
als 0,5 Hektar natürlichen Boden eingewirkt, ist vom Vorhabenträger ein Bo-
denschutzkonzept zu erstellen (§ 2 Abs. 3 LbodSchAG). Dadurch wird sicher-
gestellt, dass das Schutzgut Boden sowohl bei der Planung von Bauvorhaben 
als auch bei der Umsetzung angemessen berücksichtigt und ein sparsamer, 
schonender und haushälterischer Umgang mit dem Schutzgut Boden und 
seinen vielfältigen Funktionen (vgl. § 2 Absatz 2 BbodSchG) gewährleistet 
wird. Das Bodenschutzkonzept orientiert sich an der DIN 19639 „Bodenschutz 
bei Planung und Durchführung von Bauvorhaben“ und ist bei der Bauantrag-
stellung der Unteren Bodenschutzbehörde vorzulegen. 
 
Oberirdische Gewässer/Hochwasserschutz 
Das Plangebiet grenzt im Westen an die Jagst, ein Gewässer I. Ordnung und 
im Süden an den Ernsteinbach, ein Gewässer II. Ordnung. 
Aus den neu vorgelegten Planunterlagen geht hervor, dass der 5 Meter breite 
Gewässerrandstreifen an der Jagst eingehalten werden soll. In einem Ab-
stand von 5,0 m ab Böschungsoberkante entlang der Jagst sind alle in § 38 
WHG und § 29 WG B-W genannten Maßnahmen unzulässig (Punkt 14.4, 
Textteil).  
Der Gewässerrandstreifen ist nicht nur an der Jagst, sondern auch am Ern-
steinbach einzuhalten. 
 
Nach Aussage der Hochwassergefahrenkarten wird das Grundstück Flurstück 
Nr. 62 fast vollständig, das Grundstück Flurstück Nr. 61 im Westen und das 
Grundstück 46/5 in kleinen Teilen bei einem 100- jährlichen Hochwasser 
(HQÉ Ê Ê ) überschwemmt. Daher wurde vom Ing.-Büro Wald und Corbe ein 
Gutachten erstellt, dass die Befreiungstatbestände nach § 78 WHG darlegen 
soll.  
Leider werden aber im Gutachten nicht alle Punkte konkret ausgearbeitet. Im 
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Gutachten wird eine alte vorhandene Mauer, die als Hochwasserschutz dient, 
genannt. Diese Mauer ist nicht im DGM abgebildet. Von Seiten des Gutach-
ters wird darauf geschlossen, dass die Mauer daher nicht berücksichtigt wur-
de und daher die Hochwassergefahr im Bereich der Brückenstraße in den 
HWGK voraussichtlich tendenziell eher überschätzt wird. Weiterhin ist unter 
Berücksichtigung der Mauer davon auszugehen, dass der Überflutungsbe-
reich der Brückenstraße vom Gewässer weitgehend abgetrennt ist. Er wird 
nach Aussage des Gutachters zwar mit Wasser geflutet aber nicht in starken 
Maße durchströmt. Im Hochwasserfall soll dort eher eine seenartige Überflu-
tungssituation ohne größere Fließgeschwindigkeiten sein.  
 
Diese Annahme kann nicht nachvollzogen werden, da nach Aussage der 
HWGK der Mühlkanal (Jagst) breitflächig über die Ufer tritt. Bei der Wasser-
kraftanlage erfolgt allerdings eine Überschwemmung erst ab einem HQï Ê , 
nicht bei einem HQÉ Ê  was der Annahme, dass die Mauer nicht berücksichtigt  
wurde, entgegensteht. Auch die Annahme, dass es im Plangebiet zu keiner 
Strömung bei Hochwasser kommt, kann nicht nachvollzogen werden.  
 
Die Annahmen zum Ernsteinbach können dagegen nachvollzogen werden.  
 
Beim geplanten Parkhaus heißt es im Gutachten, dass der aufgrund etwas 
höherer Geländeerhöhung bei HQÉ Ê Ê  derzeit bereits größtenteils hochwasser-
frei sei. Somit ändert sich nach Meinung des Gutachters nichts Grundlegen-
des an den Fließsituationen. Die Hauptfließwege, über die das Wasser derzeit 
im Hochwasserfall abströmt bleibt erhalten. Auch dieses beruht nur auf eine 
Annahme, zumal hier von einem abströmen im Hochwasserfall gesprochen 
wird.  
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Begrüßt wird, dass das Parkhaus angehoben werden soll, damit es bei einem 
100- jährlichen Hochwasser nicht überschwemmt wird. Es ist nicht nachvoll-
ziehbar, warum das Parkhaus nicht auf die Höhe des HQð ñ ò ó ð ô  gelegt wurde? 
Das Parkhaus müsste dann zwar ca. 1,30 Meter angehoben werden, dieses 
dürfte aber bei einem Neubau machbar sein, zumal die Aussage, dass Fahr-
zeuge rechtzeitig auf höher gelegene Plätze weggefahren werden können, 
nicht zutrifft. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass der Fahrzeug-
halter im Falle eines Hochwassers vor Ort ist.  
Der Retentionsraumausgleich muss konkret geplant und dargestellt werden, 
und das für alle Retentionsraumeingriffe. Sollte die Planung, da sie vermutlich 
noch nicht im Detail vorliegt, dieses nicht hergeben, so muss das gesamte 
Grundstück als Retentionsraumverlust angenommen werden. Es kann derzeit 
vermutlich auch nicht abgeschätzt werden, welche Stellen im Plangebiet auf-
gefüllt werden. 
 
Dass die Wohnbebauung auf eine EFH- Höhe vom HQð ñ ò ó ð ô  gelegt wird, wird 
begrüßt.  
 
Das Gutachten ist aus den o.g. Gründen um folgende Punkte zu ergänzen: 

1. Wird die Hochwasserrückhaltung nicht oder nur unwesentlich beein-
trächtigt? 

2. Wo und in welcher Form soll der Verlust von verlorengehenden 
Rückhalteraum umfang-, funktions- und zeitgleich ausgeglichen wer-
den? Dieses ist zeichnerisch und rechnerisch darzustellen.  

3. Werden der Wasserstand und der Abfluss beim Hochwasser nachtei-
lig verändert? Dieses ist über eine hydraulische Berechnung sicher 
zu begründen.  

4. Welche Auswirkungen haben die Baumaßnahmen auf die Nachbar-
schaft? Dabei sind nicht nur die bebauten Grundstücke zu berück-
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sichtigen. Eine Veränderung der Wasserspiegellage durch die Be-
bauung auf einem Nachbargrundstück ist nicht zulässig, auch wenn 
dieses nur eine Wiese ist. 

 
Hinsichtlich der naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen, die teilweise 
im Gewässerrandstreifen der Jagst und im Überschwemmungsgebiet durch-
geführt werden bestehen keine Bedenken. Allerdings bedürfen die Maßnah-
men im Überschwemmungsgebiet und Gewässerrandstreifen der vorherigen 
wasserrechtlichen Genehmigung. Daher sollte die AGOS rechtzeitig mit der 
Unteren Wasserbehörde Kontakt aufnehmen und die Maßnahmen im Detail 
besprechen. Es wird darauf hingewiesen, dass Tümpel im Überschwem-
mungsgebiet nach einem Hochwasser ausgebaggert werden müssen. Der 
Schlamm muss dann gesondert, außerhalb vom Überschwemmungsgebiet 
gelagert und beprobt werden. Der Schlamm muss dann ordnungsgemäß ent-
sorgt werden. 
 
Dem Leitfaden zum Kommunales Starkregenrisikomanagement in Baden –
Württemberg ist zu entnehmen, dass nach einem BGH Urteil die Auswirkun-
gen von Starkregen bei der Aufstellung von Bebauungsplänen zu berücksich-
tigen sind.  
Die Kommunen haben eine Vorsorgepflicht gegenüber ihren Bürgern. Daher 
sollen z.B. Flächennutzungs- und Bebauungspläne so ausgerichtet werden, 
dass die möglichen Auswirkungen von Starkregen angemessen berücksichtigt 
sind. Die Bauleitplanung ist hier ein wichtiges kommunales Planungswerk-
zeug. Vor allem bei der Ausweisung neuer Bau- und Gewerbegebiete müssen 
auch die möglichen Auswirkungen von Starkregenereignissen berücksichtigt 
werden  
(BGH Urteil vom 18.02.1999 – III ZR 272/96 zur Amtspflicht der Kommune, 
bei der Planung und Erstellung der für ein Baugebiet notwendigen Ent-
wa�sserungsmaßnahmen Niederschlagswasser zu berücksichtigen, das aus 
einem angrenzenden Gelände in das Baugebiet abfließt).  
Aussagen, ob es bei einem Starkregenereignis zu Überflutungen kommt, 
müssen noch nach dem Leitfaden zum Kommunales Starkregenrisikoma-
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nagement in Baden –Württemberg durchgeführt werden. 
 
Grundwasser 
Ein Teil des Plangebiets (Randbereich auf der Jagst-Seite) befindet sich im 
fachtechnisch abgegrenzten Wasserschutzgebiet Neudenau-Siglingen (Wert 
und Untere Au), d.h. im Einzugsgebiet eines Trinkwasserbrunnens. Die ge-
plante Bebauung liegt außerhalb des WSG.  
Auf Belange des Grundwasserschutzes wird im Textteil und Steckbrief Um-
weltbelange eingegangen. Es bestehen keine Anmerkungen oder Bedenken.  
 
Altlasten 
Das gesamte Plangebiet befindet sich im Bereich des Altstandorts Süddeut-
sche Zucker AG, der im Bodenschutz- und Altlastenkataster mit dem Hand-
lungsbedarf B – Belassen mit Entsorgungsrelevanz geführt wird.  
Auf die Lage im Bereich des Altstandorts, die Entsorgungsrelevanz von 
Erdaushub und die daraus resultierenden rechtlichen Verpflichtungen wird in 
den Planunterlagen umfassend hingewiesen. Es bestehen aus Sicht der Alt-
lasten keine Anmerkungen oder Bedenken.  
 
 
Abwasser 
Eine abschließende Stellungnahme ist nicht möglich. Zum Schmutzwasser 
fehlen Aussagen über die Kapazität der aufnehmenden Kanalisation mit Son-
derbauwerken und Kläranlage. Bereits zu diesem Zeitpunkt sollten diese 
Punkte, um anfallende Kosten für eventuell notwendig Baumaßnahmen am 
Entwässerungssystem abschätzen zu können, betrachtet werden. Bei der Er-
schließung ist grundsätzlich der § 55 des Wasserhaushaltsgesetztes zu be-
achten. Wobei die Rückhaltung des Regenwassers am Ort des Anfalls immer 
zu bevorzugen ist. Ein gut durchdachtes Regenwassermanagement sorgt für 
eine Entlastung der Ortskanalisation. Durch eine Regenwasserrückhaltung in 
Grünflächen kann zudem ein besseres Kleinklima erreicht werden. Auch 
Maßnahmen zum nachhaltigen Umgang mit der Ressource Wasser sollten in 
diesem Zusammenhang geprüft werden. 
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Es wird darauf hingewiesen, dass:   

1. mit dem Inkrafttreten der Arbeitsblätter DWA-A100 (2006) und dem 
DWA-A102 (2020) bei der Planung von Siedlungsgebieten wasser-
haushaltsbezogene Ziele vorgeschrieben werden. Hieraus ergibt sich 
unter anderem die Forderung, dass bei der Planung von Siedlungs-
flächen die Veränderung des lokalen Wasserhaushalts, soweit ökolo-
gisch, technisch und wirtschaftlich vertretbar, gering zu halten ist.   

2. für den Bau und Betrieb der Schmutzwasserkanäle das Benehmen 
herzustellen ist.  

3. für die Einleitung von nichtbehandlungsbedürftigen Niederschlags-
wassers in ein Gewässer eine wasserrechtliche Erlaubnis notwendig 
ist.  

  
Die Befugnisse sind rechtzeitig vor Erschließung des Baugebietes bei der un-
teren Wasserbehörde zu beantragen.  
  
Für das Wasserrechtsverfahren sind unteranderem folgende Unterlagen/ An-
gaben notwendig:   

• Auszug aus dem AKP/Schmutzfrachtberechnung aus dem hervor-
geht, dass das Plangebiet zur Bebauung vorgesehen ist  

• Nachweis einer ausreichenden hydraulischen Kapazität der bean-
spruchten Ortskanalisation  

• Beurteilung der Behandlungsbedürftigkeit des anfallenden Nieder-
schlagwassers  

• Bemessung der erforderlichen Versickerungs-, Rückhalte-, Ablei-
tungs-, oder Behandlungsanlagen für das anfallende Niederschlag-
wasser  

• hydraulische Untersuchung/Nachweise bei Einleitungen in ein Ge-
wässer  

• Begründung, warum die vorliegende Siedlungsentwicklungsplanung 
den wasser-haushaltsbezogenen Zielen nach DWA-A100 und DWA-
A102 entspricht 
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Straßen und Verkehr 
Das Plangebiet befindet sich am südlichen Ortsrand von Züttlingen zwischen 
Bahnhof und Jagst. Klassifizierte Straßen sind nicht direkt betroffen, anbau-
rechtliche Belange werden daher nicht geprüft. 
Die westlich verlaufende Brückenstraße ist als Mischverkehrsfläche ausge-
wiesen. Davon raten wir dringend ab, da eine Mischverkehrsfläche nur in kur-
zen Straßenabschnitten angebracht ist. Zudem scheint es fraglich, ob in der 
gemischt genutzten Verkehrsfläche weniger Verkehr stattfinden soll.  
Es liegt nahe, dass nach einem Einkauf die Leute zum Auto laufen, zum 
nächst gelegenen Punkt von ihrem Haus fahren, sich „nur mal kurz“ hinstellen 
um Einkäufe zu verladen und dann zurückfahren. Gleichzeitig müssen die 
Leute auf der Fahrbahn laufen, da keine Gehwege vorhanden sind. Hinzu 
kommen Lieferanten, Monteure, Paketservice, Heizöllieferungen, usw., die es 
in der Regel eilig haben und daher wenig Rücksicht auf Fußgänger nehmen. 
Besonders Kinder sind dann noch mehr gefährdet. Nach unserer Einschät-
zung wird der Verkehr dort sehr chaotisch ablaufen. Es sollte daher dringend 
ein durchgehender Gehweg mit Hochbord ausgebildet werden. 
 
Die Fahrbahnbreite von 5,30m ist ein schlechtes Maß zum Parken. Bei klei-
nen Fahrzeugen, die dicht am Fahrbahnrand parken, bleibt noch eine Rest-
fahrbahnbreite von 3,05 m. Bei größeren Fahrzeugen, die nicht eng am Fahr-
bahnrand stehen, nicht. Das bedeutet, der Gemeindevollzugsdienst muss im 
Einzelfall immer nachmessen, ob die notwendige Restfahrbahnbreite einge-
halten ist. Es sind zwar Parkstände eingezeichnet, jedoch ohne Maße. Wir 
empfehlen daher dringend eine Fahrbahnbreite von 5,50 m (dann kann über-
all geparkt werden) und ein durchgehender Gehweg mit Hochbord.  
 
Ob die Querverbindung zum Bahnhof für PKW notwendig ist, können wir nicht 
einschätzen. Die Querverbindung sollte nur so ausgebaut werden, dass Rad-
fahrer und Fußgänger passieren können. Sonst entwickelt sich ein „Rundver-
kehr“. 
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Bautechnik 
Folgende Punkte sind bei dem Bebauungsplan zu beachten. 

1. Zu Pkt 4.1. In der Legende und im Textteil 4.1 ist die Symbolik auf 
Einzel- und Doppelhäuser zu ändern. Es sind keine Mehrfamilienhäu-
ser in einer Doppelhaus-Festsetzung möglich. 

2. Zu Pkt. 4.3 Eine max. Längenbeschränkung je Haushälfte wird vor-
geschlagen. 

3. Zu Pkt. 2 und 3 Eine Systemskizze würde im zeichnerischen Teil die 
umfangreichen für die Lesbarkeit und ist für die Umsetzung der Fest-
setzungen hilfreich.  

 
Immissionsschutz und Gewerbe 
Gebietsausweisung Mischgebiet 
Die geplante Gebietsausweisung Mischgebiet im Norden des Vorhabenbe-
reichs ist durch entsprechende textliche Festsetzungen, die eine angemesse-
ne Mischung von Wohnbebauung mit passender gewerblicher Nutzung (z. B. 
Büro) vorsehen, als tatsächliches Mischgebiet zu sichern.  
Gemäß § 6 der Baunutzungsverordnung dienen Mischgebiete […] dem Woh-
nen und der Unterbringung von Gewerbebetrieben, die das Wohnen nicht we-
sentlich stören.  
In diesem Vorgang dient die Ausweisung des Bereichs lediglich der Zuord-
nung von höheren Beurteilungspegeln entsprechend TA Lärm (MI (60 
dB(A)/45 dB(A), statt WA (55 dB(A)/40 dB(A)). 
 
Nachtlärm <60 dB(A) 
In der textlichen Festsetzung zu Bebauungsplan heißt es auf Grundlage der 
Schallimmissionsprognose 135 77-01: 
In dem in der Planzeichnung gekennzeichneten Bereich II sind lüftungstech-
nisch notwendige Fenster von Wohnräumen im Sinne der DIN 4109 -1 
„Schallschutz im Hochbau“ Ausgabe Juli 2016 nur zulässig, wenn spezielle 
bauliche Maßnahmen wie vorgelagerte Loggien bzw. Wintergärten vorgese-
hen werden, die ausreichend belüftet sind und mit denen erreicht wird, dass 
vor dem geöffneten Fenster des Aufenthaltsraums Beurteilungspegel von we-
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niger als 60 dB(A) nachts vorliegen. 
 
Theoretisch sind zulässige verkehrsbedingte Immissionswerte an den Fens-
tern von Aufenthaltsräumen (auch Schlafräumen) von 59 dB(A) im Vergleich 
zu den Orientierungswerten der DIN 18005 von 45 dB(A) (- 14 dB(A)!) in All-
gemeinen Wohngebieten viel zu hoch gegriffen und weisen damit indirekt die  
Ausweisung der betroffenen Bereiche als Allgemeines Wohngebiet als nicht 
passend aus. In der DIN 18005 wird explizit darauf hingewiesen, dass bei Be-
urteilungspegeln über 45 dB(A) selbst bei nur teilweise geöffneten Fenstern 
ein ungestörter Schlaf häufig nicht mehr möglich ist.  
 
Es wird angeregt, die geplante Gebietsausweisung zu überdenken, da die 
neue Errichtung von Immissionsorten im Range eines allgemeinen Wohnge-
biets, bei denen dann allenthalben gerade noch die Mindestschutzwerte von 
60 dB(A) eingehalten werden können, die Wahrung von gesunden Wohnver-
hältnissen konterkarieren.  
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